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Anlage 2, Punkt 1, Satz 3

Anlage 2, Punkt 1, Satz 6

 

Für Arzt und FASI jedoch

nicht weniger als 20%

der Stunden bzw. nicht 

< als 0,2h/Ma/a

Anlage 2, Punkt 1, Satz 10

Anlage 2, Punkt 1, Satz 7

*1) Betriebsbegriff siehe Anhang 1 letzter Absatz

*2) Zahl richtet sich nach der jeweiligen BG und der Betriebsart (siehe §2).

*3) der Verwaltungs-BG (VBG); hier können evtl. die Vorschriften anderer BG abweichen.

DGUV Vorschrift 2 3)

Betrieb mit MA   *1)

Unternehmer aktiv
im Betrieb ?

O10

l>10 bis <30 / 

<50 *2) >50 

Betriebsgröße:
jährlicher Durchschnitt der Mitarbeiter (MA)
Teilzeitbeschäftigte:
Wöchentlich <30 h = 0,75 MA
Wöchentlich <20 h = 0,50 MA
Arbeitnehmerüberlassungsmitarbeiter mit-
berücksichtigen
Heimarbeitskräfte NICHT mitberücksichtigen

Unternehmer aktiv
im Betrieb ?

nein

nein

ja

ja

Anlage 1

Anlage 2

Alternatives
Betreuungsmodell /
Unternehmermodell 

Anlage 3

fachkundige FASI + Arzt 
+ BR einbinden (§§ 3+4)

Beratung bei Festle-
gung der Betreuung

Fortbildung (§6) von FASI 
+ Arzt erforderlich

Berichterstattung
von FASI und Arzt (§5)

Grundbetreuung

Anlage 2 Nr. 2 + Anhang 3

Auslösekriterium und
Auslöseschwelle prüfen 

Teil B Leistungsermittlung

Betriebsspezifischer
Teil

Anlage 2 Nr. 3 + Anhang 4

Durch AG Relevanz- und 
Umfangsprüfung regel-
mäßig durchführen
(Anhang 4 Nr. A) 

Info an MA

Grundbetreuung

fachkundige FASI + Arzt 
einsetzen (§§ 3+4)

Anlaßbezogene 
Betreuung

Gefährdungen ermitteln

Zuordnung zu 
Betreuungsgruppen nach

Anlage 1 Punkt 2

GR I GR II GR III

Zuordnung zu 
Betreuungsgruppen nach

Anlage 2, Abschnitt 4

GR I GR II GR III

GR I
2,5h/ 
MA/a

GR II
1,5h/
MA/a

GR III
0,5h/
MA/a

Aufgabenfelder der
Grundbetreuung gem.
Anlage 2, Abschnitt 2

und Anhang 3

- Systematische  
Gefährdungsbeurteilung 

- Maßnahmen 
- Wirksamkeitsprüfung
- Überprüfung

GR I
jährlich

GR II
3-

jährlich

GR III
5-

jährlich

Info an MA

Dokumentation

Zuordnung zu 
Betreuungsgruppen nach

Anlage 3 Punkt 2.1

GR I GR II GR III

Motivations-, Informations-
und 

Fortbildungsmaßnahemen 
für Unternehmer 

Seminar + Selbstlernen mit 
Wirksamkeits- kontrollen
Art und Umfang richtet
sich nach der Gruppe

Bedarfsorientierte 
Betreuung 

nach 
Gefährdungsbeurteilung 

durch FASI + Arzt

Bei besonderen Anlässen
FASI + Arzt einsetzen:
- Planung/Einrichtung oder 
Änderung von ArbStätt
- Neue Arbeitsmittel
- Änderung Arbeitsverfahren
- Neue Arbeitsplätze
- neue Arbeitsabläufe
- neue Arbeitsstoffe
- BK + Unfalluntersuchung
- Notfall- + Alarmpläne
- Umgestaltung von Zeiten
- Untersuchungen
- Wiedereingliederung ...
- Überprüfungen
etc.
siehe Anlage 3 Punkt 3

Dokumentation zur 
Einsichtnahme der BG 

vorhalten

Info an MA

Dokumentation
durch FASI + Arzt

Bei besonderen Anlässen
FASI + Arzt einsetzen:
- Planung/Einrichtung oder 
Änderung von ArbStätt
- Neue Arbeitsmittel
- Änderung Arbeitsverfahren
- Neue Arbeitsplätze
- neue Arbeitsabläufe
- neue Arbeitsstoffe
- BK + Unfalluntersuchung
- Notfall- + Alarmpläne
- Umgestaltung von Zeiten
- Untersuchungen
- Wiedereingliederung ...
- Überprüfungen
etc.
siehe Anlage 1 Absatz 4

bis 30 MA bei Betrieben der:
- Keramische und Glasindustrei
- Güter- und Eisenbahnverkehr
- Forschung und Entwicklung
- Arbeitnehmerüberlassung
- Reinigung von Verkehrsmitteln
- Kultur- und Unterhaltung
- betanische / zoologische Gärten + Naturparks

Fortbildung spätestens
nach 5 Jahren

Nach erfolgreichem 
Abschluss entscheidet

Unternehmer selbst über:


